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Gemeindepräsident Pascal Martin begrüsst die Anwesenden im Namen des Gemeinderats zur heutigen 
Gemeindeversammlung. Er weist darauf hin, dass es die letzte Versammlung in der Legislatur 
2026 – 2030 ist. Er bedankt sich des Weiteren auch im Namen des Gemeinderats für die wuchtige Zu-
stimmung zum Hallenbad am gestrigen Abstimmungssonntag. Schliesslich gratuliert er Gabriel Trinkler 
zu seiner Wahl in die Rechnungsprüfungskommission, womit nun auch diese Behörde komplett ist.

Der Gemeindepräsident begrüsst die Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission mit ihrem Präsiden-
ten Christoph Kirschner sowie die Mitglieder der Schulpflege und der Bau- und Werkkommission. Weiter 
werden von der Gemeindeverwaltung begrüsst: Silvano Castioni, der Gemeindeschreiber, Andreas Frau-
enfelder, Leiter Abteilung Finanzen und Steuern, Kevin Gebert und Dibran Rama, beide Hauswarte und 
am Mischpult sowie Céline Inderbitzin, Lernende. Schliesslich heisst er die Präsidien der Parteien will-
kommen.

Bezüglich der heutigen Gemeindeversammlung stellt der Gemeindepräsident fest, dass mit der amtlichen 
Publikation vom 5. Mai 2026 auf der Homepage Ort, Zeit und Traktanden rechtzeitig bekannt gegeben 
wurden, dass die Aktenauflage rechtzeitig und vollständig erfolgt ist und dass das Stimmregister auf der 
Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme aufgelegen hat. Die Erläuterungen der Geschäfte sind in der Wei-
sung zur heutigen Gemeindeversammlung ebenfalls auf der Homepage publiziert und zum Herunterladen 
bereitgestellt worden. Zudem erfolgte eine postalische Zustellung an alle Haushalte.

Der Gemeindepräsident erklärt, dass stimmberechtigt ist, wer Schweizer Bürger respektive Bürgerin, 18 
Jahre und älter, nicht entmündigt, vom Stimmrecht nicht ausgeschlossen und wohnhaft in Weisslingen ist. 
Die Stimmberechtigung einer anwesenden Person wird nicht bestritten. Der Gemeindepräsident gibt be-
kannt, dass fünf Personen im Saal inkl. Gemeindeschreiber nicht stimmberechtigt sind.

Wahl des Stimmenzählers
Die Versammlung wählt stillschweigend den vom Gemeindepräsidenten vorgeschlagenen Gabriel Trink-
ler als Stimmenzähler.

Es werden 56 Stimmberechtigte gezählt.

Das gesprochene Wort der heutigen Versammlung wird aufgenommen. Die Aufzeichnung dient als Hilfe 
für die Protokollanfertigung und wird nach Ablauf der Rekursfrist bzw. nach der Erledigung von Rekursen 
gelöscht. Die Aufnahmen dürfen nur den Rekursinstanzen, nicht aber Privaten ausgehändigt werden. Auf 
die Anfrage des Gemeindepräsidenten, ob gegen die Tonaufnahmen Einwände bestehen, wird das Wort 
nicht verlangt.

Der Gemeindepräsident stellt zudem fest, dass keine Anfrage gemäss § 17 des Gemeindegesetzes ein-
gegangen ist.

Die Traktandenliste und die Reihenfolge der Traktanden werden stillschweigend genehmigt.

Die Protokollunterzeichnung findet am Dienstag, 30. Juni 2026, 08:00 Uhr auf der Gemeindekanzlei statt.
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1. Jahresrechnung 2025

1.1 Ausgangslage
[Anmerkung der Protokollführung: Gemeinderat Roland Bischofberger, Ressort Finanzen, erläutert 
anhand einer Folienpräsentation die Jahresrechnung 2025. Die Präsentation ist im Anhang zu diesem 
Protokoll einsehbar. Die Anträge werden wörtlich, ergänzende Bemerkungen zu den Folien sinn-
gemäss ins Protokoll aufgenommen.]

Gemeindepräsident Pascal Martin verliest den Antrag des Gemeinderats, der wie folgt lautet:

1. Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2025 der Politischen Ge-
meinde Weisslingen genehmigt.

2. Die Jahresrechnung 2025 der Politischen Gemeinde Weisslingen weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung Gesamtaufwand CHF 24'446'442.97

 Gesamtertrag CHF 32'255'547.79

 Ertragsüberschuss CHF 7'809'104.82

Investitionsrechnung Ausgaben Verwaltungsvermögen CHF 6‘046‘453.67

Verwaltungsvermögen Einnahmen Verwaltungsvermögen CHF 713‘353.20

 Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen CHF 5’333’100.47

Investitionsrechnung Ausgaben Finanzvermögen CHF 4'200'000.00

Finanzvermögen Einnahmen Finanzvermögen CHF 4'200'000.00

 Nettoinvestitionen Finanzvermögen CHF 0.00

Bilanz Bilanzsumme CHF 56’855'242.70

3. Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch er-
höht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 39'928'079.81.

4. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonder-
rechnungen 2025 der Politischen Gemeinde Weisslingen zu genehmigen.

Gemeinderat Roland Bischofberger erläutert die Eckpunkte der Jahresrechnung 2025.

Folie 4: Die Abweichungen haben alle einen Hintergrund, dessen Zustandekommen nachfolgend er-
klärt wird.
Folie 5: Hier wird der Erfolg nach betrieblichen und finanztechnischen Aspekten ausgewiesen. Die be-
triebliche Rechnung zeigt den tatsächlichen Erfolg auf, das heisst: Rentiert ein Betrieb überhaupt? 
Können mit den Einnahmen die Ausgaben finanziert werden? Ein Gewinn ist notwendig, damit die In-
vestitionen ohne oder mit geringer Verschuldung getätigt werden können. Die Gemeinde hat in den 
letzten Jahren immer ein sehr gutes Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit erzielt. Die ausserordentli-
chen Finanzerträge wird es so in Zukunft nicht mehr geben.
Folie 6: Die Höhe der Abschreibungen ist abhängig von den getätigten Investitionen. Beim Transfer-
aufwand handelt es sich um Zahlungen an Dritte: Kanton, andere Gemeinden, Zweckverbände, Orga-
nisationen des privaten Rechts, die staatliche Aufgaben oder Leistungen im Auftrag der Gemeinde er-
bringen.
Folie 8: Hier sieht man, dass die Bildung 50 % der Ausgaben ausmacht, Tendenz steigend. In diesem 
Bereich ist die Mitbestimmung durch die Gemeinden gering, gemessen daran, was man ausgibt. Dies 
gilt auch für die Bereiche Gesundheit und soziale Sicherheit.



Referenz-Nr. 
Seite 4/20

Folie 9: Hier ein Beispiel zur Aussage betr. Mitbestimmung durch die Gemeinden.
Folien 11 und 12: Abweichungen entstehen dadurch, dass teilweise die Investitionen zeitlich nicht 
gemäss Budgetierung realisiert werden, sondern sich – aus welchen Gründen auch immer – nach 
hinten verschieben. Bei den Steuern erfolgen die Einschätzungen zum Teil Jahre später und damit 
auch die Zahlungen (Steuern aus Vorjahren). Der Ressourcenausgleich ist für die Gemeinde essenzi-
ell. Er macht manchmal den eigentlichen Gewinn aus betrieblicher Tätigkeit aus.
Folie 13: Bei der Hintergasse handelt es sich um einen Buchgewinn. Es ist hier noch kein Geld ge-
flossen. Wenn die Gemeinde Werte aus dem Verwaltungsvermögen veräussern will, sind diese zuerst 
ins Finanzvermögen zu überführen und neu zu bewerten, bevor der Verkauf vollzogen werden kann. 
Die Liegenschaft Hintergasse wurde folglich mit CHF 0.888 Mio. verbucht.
Folie 14: Hier sieht man die zeitlichen Verschiebungen der Investitionen sehr gut. Dadurch sind die 
Investitionen nicht mehr geworden als geplant.
Folie 15: 2025 war ein ausserordentliches Jahr betr. Finanzierung der Investitionen. Dies wird eine 
Ausnahme bleiben.
Folie 17: Der Mechanismus des Ressourcenausgleichs hilft, Mindereinnahmen aus dem Steuerbe-
reich abzufedern.
Folie 18: Gemäss den Richtlinien der OECD wäre für die Gemeinde Weisslingen eine Verschuldung 
von CHF 17.5 Mio. noch tragbar. Davon ist man aber glücklicherweise weit entfernt.
Folie 19: In kommenden Jahren werden ca. CHF 3 Mio. benötigt, um die Infrastrukturen auf einem 
funktionalen Stand zu halten. Es wird nichts vergoldet.
Folie 20: Bei den Grundstückgewinnsteuern ist nicht mehr mit hohen Einnahmen zu rechnen. Weiss-
lingen ist gebaut, zusätzliches Bauland steht nicht zur Verfügung.

Der Gemeindepräsident legt noch die Empfehlung der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrech-
nungsprüfung 2025 auf, welche Genehmigung der Rechnung 2025 empfiehlt.

1.2 Antrag Rechnungsprüfungskommission (RPK)
Der Präsident der RPK, Christoph Kirschner, führt aus, dass die Jahresrechnung – im Gegensatz zu 
den vergangenen Jahren – nicht nur einen Mehrertrag aufweist, sondern auch einen Minderaufwand 
zeigt, was erfreulich ist. Bemerkenswert ist auch die Höhe der Investitionen, was in der Finanzge-
schichte der Gemeinde einmalig ist.

Die RPK empfiehlt Zustimmung zur Rechnung 2025 gemäss Antrag des Gemeinderats.

1.3 Diskussion
Marcel Stadelmann möchte wissen, weshalb in der Bilanz die aktiven Abgrenzungen um ca. CHF 3 
Mio. auf über CHF 9 Mio. gestiegen sind. Gibt es hierzu eine Erklärung? Andreas Frauenfelder, Leiter 
Abteilung Finanzen und Steuern, erklärt, dass dies von der Abgrenzung des Ressourcenausgleichs 
herrührt. Man ist hier zwei Jahre im Rückstand, sodass die Jahre 2025 und 2026 abgegrenzt wurden. 
Zudem ist der durchschnittliche Steuerertrag pro Kopf im Kanton schneller gestiegen als jener in der 
Gemeinde. Dies hat zur Folge, dass man noch mehr vom Ressourcenausgleich «profitiert».
Elisabeth Partridge namens des Wisliger Forums: Das WF empfiehlt Annahme der Rechnung.

1.4 Abstimmung
Die Rechnung 2025 der Politischen Gemeinde Weisslingen wird grossmehrheitlich angenommen.
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2. Verkauf Liegenschaft Hintergasse 11

2.1 Ausgangslage
[Anmerkung der Protokollführung: Gemeinderat Roland Bischofberger, Ressort Liegenschaften, erläu-
tert anhand einer Folienpräsentation den Verkauf der Liegenschaft Hintergasse 11. Die Präsentation 
ist im Anhang zu diesem Protokoll einzusehen. Die Anträge werden wörtlich, ergänzende Bemerkun-
gen zu den Folien sinngemäss ins Protokoll aufgenommen.]

Gemeindepräsident Pascal Martin verliest den Antrag des Gemeinderats, der wie folgt lautet:

Der Verkauf des Grundstücks Kat. Nr. 6, Hintergasse 11, zum Preis von CHF 1’300’000.00 wird ge-
nehmigt.

Gemeinderat Roland Bischofberger erläutert die Eckpunkte der Vorlage.

Folie 24: Der Verkauf war nicht so einfach. Der Heimatschutz hat in der ersten Runde den Verkauf 
verhindert. Wäre das Objekt nicht schutzwürdig, hätte man die Liegenschaft für schätzungsweise 
CHF 2.0 Mio. verkaufen können. Stattdessen musste ein Schutzgutachten erstellt werden, bevor ein 
Verkauf zur Debatte stand. Die Unterschutzstellung von Teilen des Gebäudes drückt auf den Ver-
kaufspreis. Jedoch wird damit auch klar, was baulich möglich ist und was nicht. Dies gibt Sicherheit 
und Vertrauen, womit eine Finanzierung durch eine Bank erleichtert wird.
Folie 25: Es ist ja so, dass nicht mehr zur Erfüllung von Staatsaufgeben benötigtes Verwaltungsver-
mögen zu veräussern ist. Es ist nicht Aufgabe der öffentlichen Hand, nicht mehr notwendige Immobi-
lien zu halten und zu bewirtschaften. Zudem hat der Stimmbürger klar bestimmt, dass die alten Kin-
dergärten zur Finanzierung des neuen Kindergartens dienen.

2.2 Antrag Rechnungsprüfungskommission (RPK)
Der Präsident der RPK, Christoph Kirschner, führt aus, dass die RPK den Verkaufspreis von CHF 1.3 
Mio. als vernünftig ansieht unter den denkmalpflegerischen Auflagen. Der Präsident der RPK weist 
noch darauf hin, dass durch den Verkauf der Kindergärten CHF 5.5 Mio. erzielt werden konnten, also 
CHF 1.1 Mio. mehr, als der neue Kindergarten gekostet hat. Somit verbleibt der Gemeinde ein schö-
ner Gewinn.

Die RPK empfiehlt Zustimmung zum Antrag des Gemeinderats.

2.3 Diskussion
Elisabeth Partridge, namens des Wisliger Forums: Der WF empfiehlt Annahme des Verkaufs.

2.4 Abstimmung
Dem Verkauf der Liegenschaft Hintergasse 11 für CHF 1'300'000.00 wird grossmehrheitlich zuge-
stimmt.
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Anhang
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Rechtsmittelbelehrung
Gemeindepräsident Pascal Martin verliest die Rechtsmittelbelehrung:

Gegen die Beschlüsse der präsentierten Vorlagen kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Be-
zirksrat Pfäffikon, Hörnlistrasse 71, 8330 Pfäffikon, wegen Verletzung von Vorschriften über die politi-
schen Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen erhoben wer-
den (§ 19 Abs. 1 lit. c i.V.m. § 21a Verwaltungsrechtspflegegesetz, VRG1) und im Übrigen wegen Rechts-
verletzungen, unrichtiger oder ungenügender Feststellung des Sachverhaltes sowie Unangemessenheit 
der angefochtenen Anordnung innert 30 Tagen ebenfalls beim Bezirksrat Pfäffikon schriftlich Rekurs er-
hoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. d i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c sowie § 20 Abs. 1 VRG).

Die Kosten des Rekursverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen. Die Rekursschrift muss einen 
Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss sowie allfällige Beweise sind, so-
weit möglich, beizulegen.

Der Rekurs wegen Verletzung von Verfahrensvorschriften setzt voraus, dass eine stimmberechtigte Per-
son dies in der Gemeindeversammlung bereits rügt. Gemeindepräsident Pascal Martin fragt die Ver-
sammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmer deshalb an, ob etwas an der Behandlung der Geschäfte oder 
am Verhandlungsablauf zu rügen sei. Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Gemeindepräsident Pascal Martin teilt mit, dass der Termin für die Protokollunterzeichnung durch die 
Stimmenzähler auf Dienstag, 30. Juni 2026 in der Gemeindekanzlei festgesetzt wurde. Nach der Unter-
zeichnung kann das Protokoll eingesehen werden (§ 7 Abs. 1 Gemeindegesetz).

Begehren um Protokollberichtigung sind ebenfalls mittels Rekurs innert 30 Tagen nach der Auflage des 
Protokolls beim Bezirksrat Pfäffikon, Hörnlistrasse 71, 8330 Pfäffikon, einzureichen.

Der Gemeindepräsident bedankt sich für das Erscheinen und die rege Teilnahme an den Diskussionen. 

Schluss der Versammlung um 20:55 Uhr.

Für die richtige Ausfertigung:

Silvano Castioni

[Anmerkung der Protokollführung: Im Anschluss des protokollarischen Teils der Gemeindeversammlung 
macht der Gemeindepräsident einen Rückblick auf die vergangene Legislatur. Er weist auf das Erreichte 
hin und informiert über den Zustand der Gemeinde. Schliesslich verabschiedet er namens des Gemein-
derats und der Wisliger Bevölkerung Gemeinderat Clemens Wangler, dankt ihm für seine Leistung und 
seine stete Bereitschaft zum Wohl der Gemeinde. Als Dank bekommt er einen Gastrogutschein über-
reicht. Gemeinderat Clemens Wangler bedankt sich seinerseits. Die Arbeit als Behördenmitglied hat ihm 
immer sehr viel Spass gemacht und viel Befriedigung gegeben.

Zum Schluss lädt der Gemeindepräsident alle zum Apéro ein.]

1 LS 175.2
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Das vorliegende Protokoll der Gemeindeversammlung vom 15. Juni 2026 wurde von der Versammlungs-
vorsteherschaft geprüft und für richtig befunden.

8484 Weisslingen, 30. Juni 2026

Pascal Martin
Gemeindepräsident

Gabriel Trinkler
Stimmenzähler

Rechtsmittelbelehrung

Rekurs
Gegen die Beschlüsse kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat Pfäffikon, Hörnli-
strasse 71, 8330 Pfäffikon, wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausü-
bung innert 5 Tagen schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen (§ 19 Abs. 1 lit. c i.V.m. § 21a VRG) erho-
ben werden.

Gegen dieselben Beschlüsse kann zudem wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger oder ungenügender 
Feststellung des Sachverhaltes sowie Unangemessenheit der angefochtenen Anordnung innert 30 Ta-
gen ebenfalls beim Bezirksrat Pfäffikon schriftlich Rekurs erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. d i.V.m. § 19b 
Abs. 2 lit. c sowie § 20 Abs. 1 VRG).

Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss 
sowie allfällige Beweise sind, soweit möglich, beizulegen.


		2026-06-30T08:17:03+0200
	MANUELA HASLER




